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Maßstab 1 :  10.000

Bebauungsplan Nr. 27/99
"Wohnbebauung in Hohenstein"

1. Änderung

Dorfgebiete gemäß § 5 BauNVO
MD

GRZ 0,45 Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO)

Verfahrensvermerke

Beschlüsse:

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom ____________________.

Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist entsprechend der Hauptsatzung der Stadt Strausberg am

____________________ im Amtsblatt für die Stadt Strausberg erfolgt.

2. Der Bebauungsplan wurde am _______________ von der Stadtverordnetenversammlung

als Satzung beschlossen.

Die Begründung zum Bebauungsplan wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

vom ____________________ gebilligt.

Strausberg, d. _____________ ______________

(Bürgermeisterin)

Verfahren:

1. Der Entwurf des Bebauungsplanes, einschließlich Begründung und einem Übersichtsplan,

hat in der Zeit

vom _______________ bis __________________ während folgender Zeiten:

montags bis freitags                               von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

montags bis donnerstags                       von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr

dienstags                                                von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr

nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und

Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, am

___________________ im Amtsblatt für die Stadt Strausberg ortsüblich bekannt gemacht worden.

Strausberg, d. _____________ _____________

(Bürgermeisterin)

2. Vermessungs- und katasterrechtliche Bescheinigung:

Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die planungsrelevanten baulichen

Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile

geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Strausberg, d. _____________ ___________________________________

(Vermessungs- und Katasteramt LK MOL)

3. Ausfertigung: Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung und der Begründung, wird hiermit ausgefertigt. Es wird

hiermit bestätigt, dass die Planurkunde öffentlich ausgelegen hat und von der Stadtverordnetenversammlung als Satzung

beschlossen worden ist.

Strausberg, d. _____________ ___________________________________

(Bürgermeisterin)

4.Der Satzungsbeschluss und der Bebauungsplan sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden

von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am __________________ im

Amtsblatt für die Stadt Strausberg ortsüblich bekannt gemacht worden.

In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln

der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von

Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.

Die Satzung tritt mit der Bekanntmachung in Kraft.

Strausberg, d. _____________ _____________

(Bürgermeisterin)

Hinweise

1. Aufgrund des möglichen Vorkommens von Bodendenkmalen sind Erdarbeiten (auch für Ver- und Entsorgungsleitungen) der

Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Märkisch- Oderland zwei Wochen vor Beginn schriftlich anzuzeigen.

2. Im Plangebiet sind Bodendenkmale bekannt bzw. es werden aufgrund der topographischen Situation Bodendenkmale

begründet vermutet. Die Schachtungsarbeiten müssen deshalb kontrolliert werden. Hierzu sind dem Brandenburgisches

Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Abt. Bodendenkmalpflege in Frankfurt (Oder) bzw. der

unteren Denkmalschutzbehörde die Termine für die Erdarbeiten rechtzeitig (mindestens 2 Wochen vorher) bekannt zu

geben.

3. Sollten bei den Erdarbeiten Bodendenkmale entdeckt werden, sind die Denkmalfachbehörde sowie die untere

Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen (§ 11 Abs. 1 und 2 BbgDSchG). Die entdeckten Bodendenkmale

und die Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und in

geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG). Funde sind unter den

Voraussetzungen der §§ 11 Abs. 4, 12 Abs. 1 BbgDSchG abgabepflichtig. Falls archäologische Dokumentationen und

Bergungen notwendig werden sollten, die Kapazitäten der Denkmalfachbehörde/ Denkmalschutzbehörde übersteigen, sind

die Kosten dafür im Rahmen des Zumutbaren vom Veranlasser des Vorhabens zu tragen (§ 7 Abs. 3 und 4 BbgDSchG).

Dies ist bei entsprechenden finanziellen und terminlichen Planungen rechtzeitig und ausreichend zu berücksichtigen.

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1

des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990

(BGBl. I, S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I, S. 1548)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990-PlanzV

90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I/91, S. 58) zuletzt geändert durch Artikel 2 des

Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509)

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. September 2008 (GVBl.I/08, [Nr. 14],

S.226, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. November 2010 (GVBl.I/10, Nr. 39)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.August.2013

(BGBl. I S. 3154).

BbgNatSchAG - Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz, Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum

Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburg - vom 21. Januar 2013, (GVBl. I Nr. 3 vom 01.02.2013; ber. 16.05.2013 Nr. 21)

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche

Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz -BImSchG) vom 15.03.1974, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Mai 2013

(BGBl. I S. 1274 und  Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Juli 2013 (BGBl. I S. 1943)

Textliche Festsetzungen

1. Im Dorfgebiet sind folgende Nutzungen gemäß § 5 Abs. 2 BauNVO unzulässig:

• Gartenbaubetriebe,

• Tankstellen.

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO)

2. Im Dorfgebiet ist die Ausnahme nach § 5 Abs. 3 BauNVO (Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2

BauNVO) nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO)

3. Die max. zulässige Höhe baulicher Anlagen darf für die Errichtung von technischen Aufbauten sowie Schornsteinen,

Lüftungsrohren und Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien überschritten werden.

     (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 und 3 BauNVO)

4. Im Dorfgebiet sind die nicht überbaubaren Grundstücksflächen mit standortgerechter Bepflanzung gärtnerisch

anzulegen, mindestens mit Rasen einzusäen. Dies gilt nicht für Wege und Zufahrten.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

5. Garagen als selbständige Gebäude und überdachte Stellplätze sind mit rankenden Pflanzen zu begrünen.

Mülltonnenplätze sind mit einer Pergola, die zu bepflanzen ist, zu versehen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

6. Die Befestigungen von Fußwegen sowie sämtlicher Stellflächen sind nur in wasser- und luftdurchlässigen Aufbau

herzustellen. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen, wie Betonunterbau,

Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

7. Im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 27/99 „Wohnbebauung in Hohenstein“  treten alle

bisherigen Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1

Baugesetzbuch bezeichneten Art enthalten,  außer Kraft.

Höhe baulicher Anlagen über
einem Bezugspunkt: Oberkante
in Meter über NHN
(§ 16 und § 18 BauNVO)

Höhenpunkt nach DHHN

Maßstab 1:1.000

OK 88,2 m
über NHN

Nachrichtliche Übernahmen
Bodendekmale, die dem Denkmalschutz
unterliegen (§ 9 Abs. 6 BauGB)BD


